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K eidlich gàete öder sehr wenig bezahlte Dienste, iezt

Mb in Zukunft, gar wohl dafür gelten dürsten.

Fllr wichtig hicbey hatten wir die Bemerkung:
j>«Z wenn die in ertvähntem Abschnitt angeführten

Stimm- und Wahlfähigkeits-Bedinge, einzig auf Al-
Ler, Eigenthum oder in Ermanglung desselben, auf
-irgend einen unabhängigen Broderwerb sich beziehen —
dennoch solches andere künftige auf ein höheres Ziel
lenkende Vorschriften, i» Absicht auf die Eigenschaften

der Wählbaren, gar nicht ausschließe, sonder» solche

Pielmeye vorauszusetzen scheine. Hiehcr würde z, B.
eine wohl abgewogene und gegen anderweitige Miß-
brauche perwahrte Stuffcnfolgc der Aemter — so viel-

dicht, »ach einem gewissen Zeitpunkt, ein in höhcrn

Büdnngsanstalten erhaltener und erprobter Unterricht

u s. f gehören — von nun aber, und zu jeder Zeit,
werden für höhere Stellen gründliche Wissenschaft und

Erfahrung für jedes Amt aber, Furcht vor Gott
und keine andere Furcht, sittliche Rechtschaffenheit und

prnnkloscr Gemcinsin», die unentbehrlich crfoderlichen

Eigenschaften der zu Wählenden, vor dem Richlerstuhl

des Gewissens ihrer Wähler seyn.

A. Neben den Canlons-Hanpidchörden dürften viel-

leicht sehr wenige, aber wohlgeordnete Dicasterien

(Kammern, Commissionen), zumal für die einfa.

them Bedürfnisse mehrerer unsrer Cantone einsweilen

hinreichend seyn. Die Arbeiten derselben, in grsße

Fächer verwandter Gegenstände abgetheilt, ist auch

hier unendlich nüzlicher, als ihre Zahl ohne Noth zu

vervielfältigen. Eine Nomenclatuc solcher Kammern

würde in gegenwärtiger allgemeiner Anleitung zweklos

seyn. Nur einer einzigen müssen wir insbesondere

erwähnen. Sollte es nicht bey der schönen Anstalt

der Erztehungsräthe in ihrer itzigen, weniger Vervoll-

kommnnng bedürftigen Organisation ohne weiterers sein

gänzliches Verbleiben haben? Auf jeden Fall aber

werden dir bevorstehenden Cantonaltagsatzungen bey

Fortsetzung dieser oder Aufstellung irgend einer ähnli-

chm, die gröste Angelegenheit unsrer Mitwelt und

Nachwell verwaltenden Behörden, eines ihrer ersten

.Augenmerke darauf richten: daß die wirklich bestehe»-

den Gymnasien und Schulen jeden Cantons und das

meist ohnehin so kärgliche Loos ihrer Lehrer, wemg.

siens keinen noch größern Schaden nehmen, bis solche

einst in giükiichcrn Tagen je nach den örtlichen Kräf-

à und Bedürfnissen verbessert, und mit hohem,

allgemeines Nationalanffalten in möglichste Uebcrein-

stimmung gebracht werden können.

k. Endlich scheint unS eine genaue Bcstim«
mung derjenigen Stellen vounöthen zu nyii, welche
dem zten Abichn. des Verfassungscntwurfs zufolge k»
jedem Canton

i) über die von dem Senat vorgelegten Gesetze»
Vorschläge zu entscheiden —

s) auf die ansserordeiitliche Zusammenberufting
einer allgemeinen Tagsatzung anzutragen, »der
den dießfälligen Antrag andrer.Cantone zu be«

unhcikM — und

;) in Streitigkeiten mit andern Cantonm die dieß»

fällige Rechtshandlung zu führen- hätte» ; weicbcS
aber, der biedern Weisheit der Vorwclt gemäß,
wvdl niemals anders, als nach gänzlich erschöpfter
Mmne, geschehe» dürfte.

9) Vorstehendes soll gedrukl, in der ersten Sitzung '
der bevorstehenden CantonStagsatzungen öffentlich ver«

' lesen, und jedem Mitglied derselben ein Exemplar zuge«
stellt werden.
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vistertatio inaugural!« mestico-obstetricia — ste placen-

tarum in urero post partum remanlarum curacions
lderspemica so manuali ccrtis lolistisgue »reis prin.
cipüz er oblervacionibu! superstructa. (Zuain con.
kensu grst. Orä. stlsstic. pro xrastu stoctoriz lummis-
gns In utraqus mssticina Ironoribuz juribuz et pri-
vilegii« legicime »klunc jam imperratiz a. st.

lVlarc. 1798 erustitorum examini lubjicit /oan».
à/rr. Nerilavia-Nelveru«. g.
txp. tlöpfsrstcii. S.

Die Schrift erschien z» Anfang dieses Jahrs Der
geschikte n»V talentvolle Verfasser übt bereits seit Iah«
ren die Arzncvkunde in feinem Vaterland auS. Seine
Prodefchrift ist reich an eigenen und an väterlichen Er«
fahrungen und Beobachtungen,
visterlscio lnauguralis mestica ststenz cogitzda gua-stzm

ste Vaccinis, guam ex auâor. gratioli mesticorum
vrstini» in alma stcastsmia parria pro lummi« in
mesticina ftonoribux rire conssguencliî putzlico ema
sticorum examini ftrbm. //,,/,?stil. I).
Loli. iVlest. I'agi Laiil. Membr. er Leer, gst st. ^
^ulii lgor. 4. kakle« t^p. I. veclreri. S. 2».

Der Vft steht die Kuhpvckmunpmng für eine eben f»
wichtige als wohlihätige Erfindilng an, unb wünfchr ihre
allgemeine Verbrellung mit Vorsicht jedoch und unter
ärztlicher Aufsicht. Er macht hiefür zweckmäßige Vor-
schläge.
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